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VALENTIN GITE,RMA«NN

Verstärkung des Staatsschatzes"

In seinem 25. Bericht über die auf Grund der außerordentlichen
Vollmachten ergriffenen Maßnahmen (vom 12. November 1948) hebt der
Bundesrat hervor, daß er den Vollmachtenbeschluß betreffend Verstärkung des

Staatsschutzes (Nr. 601, vom 29. Oktober 1948) in Ausführung eines vom
Nationalrat gestellten «Begehrens» gefaßt hat.

Einer Anregung der Vollmachtenkommission sich anschließend, haben in
der Tat alle Fraktionen - mit Ausnahme derjenigen der PdA — am 11. März
1948, unter dem frischen Eindruck des in der Tschechoslowakei vollzogenen
Regimewechsels, sich dafür ausgesprochen, daß die Geltungsdauer des

Staatsschutzerlasses verlängert, sein Inhalt eventuell verschärft und, so weit nötig,
in das ordentliche Strafrecht übergeführt werden solle.

Es darf infolgedessen dem Bundesrat nicht etwa der Vorwurf gemacht
werden, er habe den vollmachtenrechtlich etablierten Staatsschutz aus eigenem

Antrieb prolongieren und strenger gestalten wollen; er hat vielmehr
lediglich — wenn auch gewiß nicht contre cceur - einer Weisung des

Parlamentes Folge geleistet.
Wohl aber darf - auf Grund der am 20. Dezember 1948 im Nationalrat

durchgeführten Debatte - festgestellt werden, daß das Parlament von der

Notwendigkeit einer Verstärkung des Staatsschutzes in der heutigen Situation
bei weitem nicht mehr so fest überzeugt war wie neun Monate zuvor. Brachte
doch der Referent der Vollmachtenkommission sogar seine «Enttäuschung»
darüber zum Ausdruck, daß von verschiedenen Seiten allerlei Bedenken und
Vorbehalte gegen die Verschärfung des Staatsschutzes geäußert worden sind.
Die Entschlossenheit der Volksvertretung, antidemokratischen Umtrieben
energisch entgegenzutreten, hat zwar keineswegs nachgelassen; abgenommen
hat indessen die früher da und dort gehegte Befürchtung, daß durch Ein-
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